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Verantwortliche/r 
 

Stadt Leverkusen 
Fachbereich Soziales 
Hauptstraße 119, 51373 Leverkusen 
Tel.:0214-406-50001,  
E-Mail.: 50@stadt.leverkusen.de 
 

Datenschutzbeauftragter 
 

Datenschutzbeauftragter der Stadt Leverkusen 
Hauptstraße 101, 51373 Leverkusen 
E-Mail: Datenschutz@stadt.leverkusen.de 
Telefon: 0214-406-8829 oder -8828 
 

Zweck/e der Datenverarbeitung 
 

Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld (Mietzuschuss oder 
Lastenzuschuss) für den selbstgenutzten Wohnraum 
 

Wesentliche Rechtsgrundlage/n 
 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe c, e DSGVO in Verbindung mit den §§ 
67a ff. SGB X, § 23 WoGG, § 33 Abs. 3 Satz 3, Abs. 4 Satz 2 und 
Abs. 5 Satz 6 und 7 WoGG, § 35 Abs. 2 Satz 2 WoGG, § 19 Abs. 4 
und § 20 WoGV, § 27 Abs. 4 Satz 3 und § 33 Abs. 2 Satz 2 WoGG, § 
45 Abs. 3 Satz 4 SGB X, § 84 Abs. 5 SGB X  

 

Verpflichtung zur Bereitstellung der 
Daten; 

Folgen bei Nichtbereitstellung 

Sie müssen nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, 
die für die Durchführung des Verwaltungsverfahrens erforderlich sind 
oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. In der Regel 
sind die Daten offensichtlich erforderlich. Bei Nichtbereitstellung der 
Daten können je nach Fall, Ordnungsgelder, keine Fall- oder 
Antragsbearbeitung bzw. keine Leistungsgewährung die Folge sein. 

 

Empfänger und Kategorien von 
Empfängern der Daten 
 

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben – soweit 
notwendig an: 

 

innerhalb der Stadtverwaltung:  

Fachbereich 33 Bürger und Integration  

(Prüfung von Adressdaten / Aufenthaltsstatus) 

Jobcenter (Vorrang ALG II- Bezug), Familienkasse (Kindergeld und 
Kinderzuschlag) 

FB 53 (Vorberatung und Aufnahme von Daten) 

 

außerhalb der Stadtverwaltung:  

IT-NRW (zentrale Datenverarbeitung) 
§ 14a des Landesorganisationsgesetzes (LOG NRW) 

Nr. 2.2 des Wohngeld RdErl. d. Ministeriums für Städtebau und 
Wohnen, Kultur und Sport v. 13.05.2005 - IV A 1-4082-814/05 

 

Hessische Landesbank (Helaba) – (Zahlbarmachung des 
Wohngeldes und ggfs. Buchungen von Wohngeldrückzahlungen), 
ggf. Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit (im Klageverfahren), 
ggf. der Bezirksregierung (im Widerspruchsverfahren), Personen, 
welche zu Unterhalt gegenüber den Antragsstellern und 
Haushaltsmitgliedern verpflichtet sein könnten nach § 23 Abs.1 
WoGG, Arbeitgeber (im Rahmen der Antragsprüfung Wohngeld § 23 
Abs. 2 WoGG) Vermieter (Prüfung von Wohngeldanträgen § 23 Abs. 

Information 
nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

bei Erhebung personenbezogener Daten bei der betroffenen Person 
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3 WoGG), ggf. Amtsgericht (Ermittlung von Erben bei 
Wohngeldrückforderungen Verstorbener), Kapitalerträge auszahlende 
Stellen nach § 23 Abs. 4 WoGG, ggf. Erben (bei 
Wohngeldrückforderungen Verstorbener), Rententräger 
(Datenaustausch über Rentenart und –höhe), Jobcenter (§ 52a SGB 
II) zur Überprüfung der Voraussetzungen und des Vorranges der 
Leistungen 

 

Dauer der Speicherung und 
Aufbewahrungsfristen 
 

10 Jahre entsprechend KGSt-Aktenplan produktorientiert mit 
Aufbewahrungsfristen 
 

Rechte der betroffenen Person 
 

Betroffene Personen haben folgende Rechte, wenn die gesetzlichen 
und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind: 
 

• Recht auf Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen 
Daten (Art. 15 DSGVO/ § 83 SGB X) 

• Recht auf Akteneinsicht nach den verfahrensrechtlichen 
Bestimmungen (§ 120 Sozialgerichtsgesetz – SGG) 

• Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO) 

• Recht auf Löschung oder Einschränkung der 
Datenverarbeitung (Art. 17, 18 DSGVO) 

• Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung wegen 
besonderer Umstände (Art. 21 DSGVO) 

•  

Zuständige Aufsichtsbehörde 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mögliche Beschwerden über das Vorgehen der Stadt Leverkusen in 
dieser datenschutzrechtlichen Angelegenheit richten Sie bitte an: 

 

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen  

Kavalleriestr. 2-4 
40213 Düsseldorf 
Telefon 0211 / 38424-0 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de  
Internet: www.ldi.nrw.de 
 

Automatisierte 
Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling findet nicht statt und ist auch 
nicht geplant. 

 

 
 


